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Veröffentlichung gemäß SFDR - Details 
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 

Dieses Finanzprodukt hat nachhaltige Investitionen zum Ziel und erfüllt die Voraussetzungen für ein 
Produkt gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 

In diesem Dokument verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der 
„Prospekt”) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. 

 
Keine erhebliche Beeinträchtigung des 
nachhaltigen Anlageziels 
Dieses Finanzprodukt hat nachhaltige Investitionen zum 
Ziel. 
 
Um sicherzustellen, dass solche nachhaltigen Anlagen 
keinen wesentlichen Schaden für das soziale Anlageziel 
verursachen, werden die folgenden Prozesse 
implementiert: 
 
DNSH-Bewertung 
In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR dürfen 
solche nachhaltigen Investitionen keine ökologischen 
oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen und die 
Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen müssen 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
anwenden. Jede Investition, die die DNSH-
Schwellenwerte (DNSH steht für Do No Significant Harm 
und bedeutet Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen) nicht erfüllt, wird nicht auf den Anteil 
der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts 
angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassen 
unter anderem: 

 Beteiligung an sozialen Verstößen; und 
 Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für 

Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen. 

 
Berücksichtigung negativer Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) 
SFDR werden bei der Bewertung nachhaltiger 
Investitionen bestimmte Kennzahlen in Bezug auf die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt. 
Der Referenzindex des Finanzprodukts umfasst Kriterien 
zum Ausschluss von Wertpapieren, die nicht wie 
erforderlich auf die folgenden Indikatoren für die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ausgerichtet sind: 

 Investitionen in Ländern, in denen es zu 
sozialen Verstößen kommt (Nr. 16). 

 

Ausrichtung auf die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte 
N. z. - Da das Finanzprodukt ausschließlich in 
Staatsanleihen investiert, wurden diese spezifischen 
Indikatoren nicht zur Bestimmung nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt, die zur Erreichung 
eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels gemäß 
Artikel 2(17) der SFDR beitragen. 
 
Nachhaltiges Anlageziel des 
Finanzprodukts 
Das Finanzprodukt verfolgt ein nachhaltiges Investitions-
ziel und erfüllt durch Nachbildung des Referenzindex (wie 
nachstehend definiert) die Voraussetzungen eines Fi-
nanzprodukts gemäß Artikel 9(1) SFDR. Der Referenzin-
dex soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden grü-
nen Staatsanleihen abbilden. Die Referenzindexregeln 
zielen darauf ab, eine breite Abdeckung des Universums 
grüner Staatsanleihen zu bieten, die bestimmte Mindest-
kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung („ESG“) erfüllen. Das Finanzprodukt hält 
ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil 
der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht 
damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpa-
piere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasst.  
 
Der Referenzindex bestimmt seine Bestandteile anhand 
der folgenden ESG-Auswahlkriterien: 

(1) Global Freedom Status von Freedom House: 
Der Referenzindex wendet ein Aufnahmekriterium 
an, das auf Daten von Freedom House beruht. 
Freedom House ist eine gemeinnützige Nichtre-
gierungsorganisation, die Research in Bezug auf 
Demokratie, politische Freiheit und Menschen-
rechte betreibt und sich dafür einsetzt. Freedom 
House stuft Länder im Rahmen seines „Freedom 
of the World“-Berichts als „Free“ (frei), „Partly 
Free“ (teilweise frei) oder „Not Free“ (nicht frei) 
ein. Freedom House stuft jedes Land auf der 
Grundlage seines Research ein. Für Aufnahme in 
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den Referenzindex kommen nur Staatsanleihen 
von als „Free“ oder „Partly Free“ eingestuften Län-
dern in Betracht. Weitere Informationen zur Me-
thodik finden Sie unter der Rubrik „Reports“ (Be-
richte) auf https://freedomhouse.org. 

(2) Länderrisikokategorie von Sustainalytics 
(Sustainalytics Country-Risk Category): Die 
Länderrisiko-Scores werden zur Bestimmung der 
Sustainalytics-Länderrisikokategorie verwendet. 
Die Länderrisiko-Scores berechnen das Ausmaß 
des nicht gesteuerten ESG-Risikos, das ein Land 
möglicherweise hat. Das nicht gemanagte Risiko 
wird auf einer offenen Skala gemessen, die bei 
Null (kein Risiko) beginnt und in 95 % der Fälle 
einen Höchstwert von unter 50 erreicht. Die Emit-
tenten werden dann in eine von fünf Risikokatego-
rien eingestuft: vernachlässigbar (0–10), gering 
(10–20), mittel (20–30), hoch (30–40) und schwer-
wiegend (40+). Alle Emittenten mit einer Sustaina-
lytics-Länderrisikokategorie von „severe“ (schwer-
wiegend) werden aus dem Referenzindex ausge-
schlossen. Im Falle einer Änderung der Kategorie 
wird das Land bei der monatlichen Neugewich-
tung hinzugefügt oder entfernt. Weitere Informati-
onen zur Länderrisikokategorie finden Sie auf der 
Sustainalytics-Website (https://www.sustainaly-
tics.com/) unter „ESG Risk Ratings“. 

(3) Klassifizierung grüner Anleihen: Zur Bestim-
mung der Klassifizierung als „grüne“ Anleihen 
greift der Referenzindex auf externe, unabhängige 
Datenquellen zurück. Nur Anleihen, die von der 
Climate Bond Initiative („CBI“) gemäß der Climate 
Bond Taxonomy der CBI als „Green Bonds“ klas-
sifiziert wurden, sind zulässig. Die Kriterien gehen 
über die Konventionen der Selbstkennzeichnung 
hinaus und bewerten die Glaubwürdigkeit eines 
Vermögenswerts und seine Umweltauswirkungen. 
Die Climate Bond Taxonomy der CBI prüft, ob die 
Verwendung der Erlöse aus den einzelnen grünen 
Anleihen zu den allgemeinen Bemühungen um 
den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirt-
schaft beiträgt. Die CBI prüft, ob die erzeugten 
Treibhausgasemissionen mit dem übergeordne-
ten Ziel der Erreichung des im Pariser Abkommen 
COP 21 festgelegten 2-Grad-Ziels für die globale 
Erwärmung vereinbar sind. Die CBI-Taxonomie 
wurde auf der Grundlage der neuesten klimawis-
senschaftlichen Erkenntnisse entwickelt, ein-
schließlich der Forschung des Intergovernmental 
Panel on Climate Change und der Internationalen 
Energieagentur, und beruht auf den Beiträgen von 
Hunderten von Fachleuten aus der ganzen Welt.  

 
Der Referenzindex verwendet Aufnahmekriterien, die auf 
den Daten von Morningstars Sustainalytics basieren. 
Sustainalytics ist ein führendes, unabhängiges Unterneh-
men für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ra-
tings und Analysen, das Anleger auf der ganzen Welt bei 
der Entwicklung und Umsetzung von verantwortlichen 
Anlagestrategien unterstützt. Der Referenzindex ver-
wendet insbesondere die folgenden ESG-Produkte: Sus-
tainalytics ESG Risk Rating Scores, Controversies, 
Country Ratings, Global Standards Screening und Prod-
uct Involvement, Controversial Weapons Involvement. 
Weitere Informationen über die gesamte Palette der 
ESG-Produkte von Sustainalytics ESG Research finden 
Sie unter: http://www.sustainalytics.com. 

 

Anlagestrategie 
Das Investitionsziel des Finanzprodukts besteht darin, die 
Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des 
„Referenzindex“ iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green 
Bonds Capped Index abzubilden. Der Referenzindex bil-
det die Wertentwicklung von auf EUR lautenden grünen 
Staatsanleihen ab. Die Referenzindexregeln zielen da-
rauf ab, eine breite Abdeckung des Universums der grü-
nen Staatsanleihen zu bieten, die bestimmte Mindestkri-
terien in Bezug auf ESG erfüllen, und gleichzeitig Min-
deststandards für die Investierbarkeit und Liquidität ein-
zuhalten.  
 
Grundsätze zur Bewertung von Verfahrensweisen 
einer guten Unternehmensführung 
Da das Finanzprodukt ausschließlich in Staatsanleihen 
investiert, gibt es keine Kriterien für die Bewertung von 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bei 
den Unternehmen, in die investiert wird. Das Anlageziel 
des Finanzprodukts besteht jedoch darin, die 
Wertentwicklung vor Gebühren und Kosten des 
Referenzindex nachzubilden, der Länder ausschließt, die 
auf der Grundlage von Freedom House-Klassifizierungen 
(mit denen u. a. die politische Freiheit und 
Menschenrechte beurteilt werden) nicht frei sind, sowie 
Länder, deren ESG-Score (der u. a. die Governance-
Risiken eines Landes bewertet) unter einem bestimmten 
Schwellenwert liegt. 
 

Anteil der Investitionen 
Dieses Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines 
Nettovermögens in Anlagen, die auf nachhaltige 
Investitionen mit einem ökologischen oder sozialen Ziel 
im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR ausgerichtet sind. 
Bis zu 10 % der Investitionen sind nicht auf diese 
Merkmale ausgerichtet. Der Prospekt enthält eine 
ausführlichere Beschreibung der spezifischen 
Vermögensallokation dieses Finanzprodukts. 
 
Derivative Finanzinstrumente („DFI“) können für ein 
effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Es 
ist nicht beabsichtigt, Finanzderivate zur Erreichung des 
Ziels des Finanzprodukts einzusetzen, sondern vielmehr 
als ergänzende Anlagen, um beispielsweise Barbestände 
bis zur Neugewichtung oder Investition in Bestandteile 
des Referenzindex zu investieren. Alle Engagements, die 
durch den Einsatz von Finanzderivaten zu diesen 
zusätzlichen Zwecken eingegangen werden, müssen mit 
dem Anlageziel des Finanzprodukts übereinstimmen und 
ESG-Standards entsprechen, die denen des 
Referenzindex im Wesentlichen ähnlich sind, oder sie 
fallen unter den angegebenen Prozentsatz der Anlagen, 
die nicht auf die geförderten ökologischen und sozialen 
Merkmale ausgerichtet sind. 
 

Überwachung des nachhaltigen 
Anlageziels 
Der Referenzindex wendet die oben beschriebenen ESG-
Kriterien an. DWS beurteilt regelmäßig die Ausrichtung 
des Finanzprodukts auf ESG-Merkmale und nachhaltige 
Anlagen, wobei zwei Kernelemente berücksichtigt 
werden: 

(i) Die Zusammensetzung des Portfolios des 
Finanzprodukts muss weitgehend im 
Einklang mit den ESG-Standards des 
Referenzindex stehen. Bestimmte 
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Abweichungen sind jedoch möglich, unter 
anderem aufgrund von Faktoren wie einem 
effizienten Portfoliomanagement, der 
Portfoliooptimierung, der Kassenbestände 
und/oder aktueller Neugewichtungen. 

(ii) Der Referenzindex muss die angegebenen 
ESG-Kriterien korrekt anwenden. Dies wird 
geprüft, indem die Bestandteile des 
Referenzindex von unabhängiger Stelle 
anhand einer geeigneten ESG-Datenquelle 
beurteilt werden. 

 
Anleger sollten beachten, dass das Finanzprodukt und 
der Referenzindex zwar bestrebt sind, die Einhaltung 
dieser Kriterien zu jedem Anpassungs- oder 
Überprüfungsdatum sicherzustellen, dass jedoch 
zwischen diesen Überprüfungen oder Anpassungen 
Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllen, (i) im 
Referenzindex enthalten bleiben können, bis sie bei der 
nachfolgenden Anpassung oder Überprüfung entfernt 
werden, oder (ii) im Portfolio des Finanzprodukts 
enthalten bleiben können, bis es möglich und praktikabel 
ist, diese Positionen zu veräußern. 
 

Methoden 
Die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des 
Finanzprodukts wird anhand der folgenden 
Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen: 
 Exposure in grünen Anleihen: Prozentualer Anteil 

des Portfolios des Finanzprodukts mit Engagement 
in Wertpapieren, die von Refinitiv unter 
Einbeziehung von Daten und Klassifikationen der 
Climate Bond Initiative als „grüne 
Anleihen“ identifiziert werden. Zur Einstufung als 
grüne Anleihe müssen Vermögenswerte und deren 
Emittenten folgende Anforderungen erfüllen:  
(i) Grüne Anleihen mit CBI-Zertifizierung: werden 

entweder auf Grundlage emittenteneigener 
Richtlinien für grüne Anleihen oder gemäß den 
CBI-Richtlinien für grüne Anleihen begeben und 
von der CBI als nachhaltig zertifiziert.  

(ii) Grüne Anleihen mit Zertifizierung durch den 
Emittenten: Diese Produkte werden von den 
Emittenten als nachhaltig eingestuft, erfüllen 
jedoch nicht die CBI-Kriterien.  

(iii) Von CBI geprüfte grüne Anleihen: Dies sind als 
nachhaltig gekennzeichnete Wertpapiere, die 
den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen 
entsprechen. Die Einstufung der Anleihen als 
nachhaltig erfolgt jedoch nach eigenen 
Richtlinien der Emittenten. 

 Staatlicher ESG-Score:  Der gewichtete 
durchschnittliche Portfolio-Marktwerts des 
Finanzprodukts ESG-Bewertung eines Staates, die 
die entweder von MSCI oder von Sustainalytics 
ermittelte allgemeine ESG-Performance (Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung) eines 
Landes/einer Region widerspiegelt. Einzelheiten 
zum jeweiligen Anbieter sind auf Anfrage erhältlich. 

 

Datenquellen und Datenverarbeitung 
Der Referenzindex nutzt ESG-Daten von Sustainalytics 
by Morningstar („Sustainalytics“) und Freedom House. 
 
Sustainalytics ist ein führendes, unabhängiges 
Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-
Research, Ratings und Analysen, das Anleger auf der 

ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von 
verantwortlichen Anlagestrategien unterstützt. Der Index 
verwendet insbesondere die folgenden ESG-Produkte: 
Sustainalytics ESG Risk Rating Scores, Controversies, 
Country Ratings, Global Standards Screening, und 
Product Involvement, Controversial Weapons 
Involvement. Weitere Informationen über die gesamte 
Palette der ESG-Produkte von Sustainalytics ESG 
Research finden Sie unter: 
http://www.sustainalytics.com. 
 
Freedom House ist eine gemeinnützige 
Nichtregierungsorganisation, die Research in Bezug auf 
Demokratie, politische Freiheit und Menschenrechte 
betreibt und sich dafür einsetzt. 
 
Der Referenzindex verwendet auch Daten der Climate 
Bond Initiative über die Climate Bonds Taxonomy. Die 
CBI identifiziert Anlagen und Projekte, die zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen, und bietet 
Kriterien für die Filterung anhand der 
Treibhausgasemissionen, die mit dem Ziel des Pariser 
COP 21-Abkommens einer Erderwärmung um 2 Grad 
konform sind. 
 

Einschränkungen bei Methoden und Daten 
Die ESG-Standards des Referenzindex begrenzen die 
Zahl der Wertpapiere, die für eine Aufnahme in den Re-
ferenzindex in Frage kommen. Dementsprechend kann 
der Referenzindex und somit auch das Finanzprodukt 
stärker in Bezug auf Wertpapiere, Wirtschaftszweige oder 
Länder gewichtet sein, die gegenüber dem Gesamtmarkt 
oder gegenüber anderen, auf ESG-Standards geprüften 
oder nicht auf diese Standards geprüften Fonds eine 
schwächere Wertentwicklung aufweisen.  
 
Anleger sollten beachten, dass die Feststellung, dass der 
Teilfonds den Offenlegungspflichten eines Finanzpro-
dukts gemäß Artikel 9(1) der SFDR unterliegt, aus-
schließlich auf der Grundlage erfolgt, dass der Referen-
zindex, den der Teilfonds widerspiegelt, nachhaltige An-
lagen zum Ziel hat. Die Gesellschaft verlässt sich bei die-
ser Feststellung ausschließlich auf die Aktivitäten und In-
formationen des Index-Administrators. Weder die Gesell-
schaft noch ihre Dienstleister geben irgendwelche Zusi-
cherungen oder anderweitigen Erklärungen darüber ab, 
ob der Referenzindex und der Teilfonds geeignet sind, 
die Kriterien eines Anlegers hinsichtlich ESG-Mindest-
standards oder anderweitig zu erfüllen. Anlegern wird 
empfohlen, ihre eigenen Prüfungen dazu durchzuführen, 
ob der Referenzindex und der Teilfonds ihren eigenen 
ESG-Kriterien entsprechen. Informationen dazu, wie der 
Referenzindex mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fi-
nanzprodukts übereinstimmt, finden sich im Prospekt des 
Finanzprodukts. 
 
Anleger sollten beachten, dass das Finanzprodukt und 
der Referenzindex zwar bestrebt sind, die Einhaltung der 
ESG-Kriterien zu jedem Anpassungs- oder Überprü-
fungsdatum sicherzustellen, dass jedoch zwischen die-
sen Überprüfungen oder Anpassungen Wertpapiere, die 
diese Kriterien nicht mehr erfüllen, (i) im Referenzindex 
enthalten bleiben können, bis sie bei der nachfolgenden 
Anpassung oder Überprüfung entfernt werden, oder (ii) 
im Portfolio des Fonds enthalten bleiben können, bis es 
möglich und praktikabel ist, diese Positionen zu veräu-
ßern. 
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Anleger sollten beachten, dass sich der Referenzindex im 
Hinblick auf Nachhaltigkeitserwägungen ausschließlich 
auf die vom Index-Administrator bzw. von anderen Daten-
anbietern durchgeführte Analyse stützt. Weder die Ge-
sellschaft noch ihre Dienstleister geben irgendwelche Zu-
sicherungen im Hinblick auf die Genauigkeit, Verlässlich-
keit und Richtigkeit der nachhaltigkeitsbezogenen Daten 
oder der Art ihrer Umsetzung ab.  
  
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Analyse der 
ESG-Leistung der Emittenten auf Modellen, Schätzungen 
und Annahmen beruhen kann. Diese Analyse sollte nicht 
als Hinweis oder Garantie für die aktuelle oder zukünftige 
Leistung herangezogen werden. 
 
ESG-Informationen von externen Datenanbietern können 
unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Infolge-
dessen besteht die Gefahr, dass der Index-Administrator 
bzw. andere Datenanbieter ein Wertpapier oder einen 
Emittenten falsch bewertet bzw. bewerten, sodass ein 
Wertpapier fälschlicherweise in den Referenzindex und 
somit in das Portfolio des Finanzprodukts aufgenommen 
oder daraus ausgeschlossen wird. 
 

Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) 
Im Hinblick auf die Auswahl neuer Referenzindizes für 
Xtrackers ETFs führt DWS einen Due-Diligence-Prozess 
durch, der die Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken um-
fasst, und die Gesellschaft ist bemüht, mit Benchmark-
Anbietern zusammenzuarbeiten, um bestimmte Nachhal-
tigkeitsrisiken in die Zusammensetzung neuer Indizes so-
wohl für neue Finanzprodukte als auch im Hinblick auf 
Referenzindizes einfließen zu lassen, die im Falle der Er-
setzung für ein bestehendes Finanzprodukt als Referen-
zindizes in Betracht gezogen werden könnten. Im Rah-
men dieses Prozesses werden die ESG-Mindeststan-
dards angewendet. 
 

Engagement-Richtlinien 
Ein aktives Engagement bei den Unternehmen, in die wir 
investieren, um einen positiven Wandel zugunsten der 
Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges In-
vestment. DWS legt die folgenden Engagement-Richtli-
nien zugrunde. 
 
Engagement-Richtlinie 

 
Die Engagement-Richtlinie regelt unter anderem den En-
gagement-Rahmen für DWS im Hinblick auf das Engage-
ment mit den Emittenten, in die DWS investiert, in Bezug 
auf Aktien- wie auch auf Renten-Anlagen. 
 
Diese Richtlinie enthält Angaben zu Arten und Methoden 
des Engagements, Eskalationsstrategien und Erwartun-
gen in Bezug auf die Kommunikation insbesondere mit 
DWS als Investor und mit DWS im Namen von Kunden 
zu einer Reihe von Themen, einschließlich ESG. 
 

Festgelegter Referenzwert 
Der iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds 
Capped Index wurde als Referenzwert für das 
Finanzprodukt festgelegt. 
 
Ausrichtung der Nachhaltigkeitsfaktoren 

Der Referenzindex berücksichtigt Nachhaltigkeitsfakto-
ren im Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel, in-
dem er breite Abdeckung des Anlageuniversums grüner 
Staatsanleihen unter Einhaltung bestimmter ESG-Min-
destkriterien anstrebt. 
 
Der Referenzindex enthält nur Anleihen, die von der Cli-
mate Bond Initiative („CBI“) als „Green Bonds“ gemäß der 
CBI-Taxonomie klassifiziert wurden. 
 
In Bezug auf die ESG-Kriterien werden die 
Länderrisikokategorie von Sustainalytics (Sustainalytics 
Country-Risk Category) und der Global Freedom Status 
von Freedom House verwendet, um bestimmte Länder 
auszuschließen. Unter anderem werden alle Emittenten 
mit einer Sustainalytics-Länderrisikokategorie von 
„Severe“ (Höchstes Risiko) aus dem Referenzindex 
ausgeschlossen. Weiterhin können nur Länder, die als 
„Frei“ oder „Teilweise frei“ kategorisiert sind, in den 
Referenzindex aufgenommen werden. 
 
Ausrichtung von Methodik und Anlagestrategie 
Um das Investitionsziel zu erreichen, verfolgt das Finanz-
produkt eine „Direkte Anlagepolitik“, d. h. das Finanzpro-
dukt versucht, den Referenzindex nachzubilden, indem 
es alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzin-
dex enthaltenen Wertpapieren kauft, das die Bestandteile 
des Referenzindex oder nicht damit in Zusammenhang 
stehende übertragbare Wertpapiere oder andere geeig-
nete Vermögenswerte umfassen kann. Alle nicht damit in 
Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, 
die von dem Finanzprodukt gehalten werden, sind in der 
Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapie-
ren vergleichbar. 
 
Methode zur Berechnung des angegebenen Index 
Weitere Informationen zum Referenzindex (einschließlich 
seiner Bestandteile) sind auf der Webseite des Index-Ad-
ministrators unter https://ihsmarkit.com erhältlich.  
 

Wichtige Informationen 
Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc sind Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften und wurden als offene Investmentgesellschaften mit va-
riablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren jeweiligen Teil-
fonds gegründet.  
 
Xtrackers und Xtrackers II wurden im Großherzogtum Luxemburg gegrün-
det, sind im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der 
Nummer B-119.899 (Xtrackers) bzw. B-124.284 (Xtrackers II) eingetragen 
und haben ihren Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. 
Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetra-
gen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.  
 
DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers, 
Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc. 
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich 
Informationszwecken. Anlageentscheidungen in Bezug auf einen Xtra-
ckers ETF sollten ausschließlich auf der Grundlage der aktuellen Version 
des Prospekts, der geprüften Jahres- und (falls neueren Datums) unge-
prüften Halbjahresberichte und der Wesentlichen Anlegerinformationen 
(KIID) getroffen werden, die jeweils in englischer Sprache auf Anfrage 
oder auf www.Xtrackers.com erhältlich sind. Im Falle von Widersprüchen 
zum Prospekt ist die neueste Version des Prospekts maßgebend.  
 
Dieses Dokument ist ausschließlich als Diskussionsgrundlage vorgese-
hen und schafft keine rechtlich verbindlichen Verpflichtungen für die DWS 
Group GmbH & Co. KGaA und/oder ihre verbundenen Unternehmen 
(DWS). Dieses Dokument stellt ohne Einschränkungen weder ein Ange-
bot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Emp-
fehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Im Rahmen einer Anlage-
entscheidung sollten Sie sich ausschließlich auf die endgültige Dokumen-
tation hinsichtlich der Transaktion und nicht auf die in vorliegendem Do-
kument enthaltene Zusammenfassung stützen. DWS handelt in Bezug auf 
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diese Transaktion nicht als Ihr Finanzberater oder in einer sonstigen treu-
händerischen Funktion. Die hierin erwähnte(n) Transaktion(en) bzw. das 
oder die hierin erwähnte(n) Produkt(e) eignen sich unter Umständen nicht 
für alle Anleger. Bevor Sie eine Transaktion eingehen, sollten Sie Maß-
nahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie die Transaktion voll und 
ganz verstanden haben und eine unabhängige Beurteilung der Eignung 
der Transaktion unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Zielsetzungen und 
Umstände durchgeführt haben. Dies umfasst unter anderem auch die 
möglichen Risiken und Vorteile des Abschlusses einer solchen Transak-
tion. Sie sollten außerdem erwägen, für diese Beurteilung Ihre eigenen 
Berater zu konsultieren. Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Transak-
tion mit DWS einzugehen, so tun Sie dies im Vertrauen auf Ihr eigenes 
Urteil. 
 
Auch wenn die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, 
die wir für zuverlässig halten, übernehmen wir keine Garantie für ihre 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit, und diese sollten folg-
lich nicht als gesichert betrachtet werden. Alle in diesem Dokument ent-
haltenen Meinungen und Schätzungen, einschließlich der prognostizier-
ten Renditen, spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Dokuments wider. Sie können sich ohne vorherige Ankündigung 
ändern und beinhalten eine Reihe von Annahmen, die sich möglicher-
weise als nicht zutreffend erweisen könnten. 
 
Die hierin geäußerten Meinungen können von den Meinungen der Deut-
schen Bank AG und/oder anderer mit ihr verbundener Unternehmen (DB) 
abweichen. DB kann Transaktionen auf eine Art und Weise eingehen, die 
nicht mit den hierin dargelegten Sichtweisen übereinstimmt. DB handelt 
als Eigenhändler der hierin behandelten Instrumente (bzw. zugehöriger 
Derivate) bzw. kann als Eigenhändler der hierin behandelten Instrumente 
(bzw. zugehöriger Derivate) handeln und kann eigene Positionen dieser 
Instrumente halten. DB kann als Market Maker für die hierin behandelten 
Instrumente (bzw. für zugehörige Derivate) fungieren. 
 
DWS LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE HAFTUNG FÜR UNMITTEL-
BARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER 
SONSTIGE VERLUSTE ODER SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH ENT-
GANGENER GEWINNE, AB, DIE IHNEN ODER DRITTEN GEGEBE-
NENFALLS DURCH DAS VERTRAUEN AUF DIESES DOKUMENT 
BZW. AUF DIE ZUVERLÄSSIGKEIT, FEHLERFREIHEIT, VOLLSTÄN-
DIGKEIT ODER AKTUALITÄT DIESES DOKUMENTS ENTSTEHEN.  
 
Das vorliegende Dokument wurde ohne Berücksichtigung von Anlagebe-
dürfnissen, Anlagezielen oder finanziellen Umständen eines bestimmten 
Anlegers erstellt. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger mit oder 
ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von DWS be-
schriebenen oder angebotenen Anlagen und Strategien vor dem Hinter-
grund ihrer besonderen Anlagebedürfnisse, Anlageziele und finanziellen 
Umständen geeignet sind. Darüber hinaus dient das vorliegende Doku-
ment ausschließlich Informations- und Diskussionszwecken und stellt we-
der ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss 
einer Transaktion dar und sollte nicht als Anlageberatung behandelt wer-
den. 
 
DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten im Hin-
blick auf die von DWS empfohlenen Anlagen und Strategien Rat von ihren 
eigenen Steuerfachleuten und Rechtsanwälten einholen. Für Anlagen bei 
DWS wird, soweit nicht anders angegeben, keine Gewährleistung gebo-
ten.  
 
Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankun-
gen, aufsichtsrechtlichen Änderungen, Kontrahentenrisiken, mögliche 
Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und inves-
tiertem Kapital. Der Wert der Anlagen kann sinken oder steigen, und unter 
Umständen erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag zu einem 
bestimmten Zeitpunkt nicht zurück. Darüber hinaus sind erhebliche Wert-
schwankungen Ihrer Anlage selbst über kurze Zeiträume hinweg möglich. 
 
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerich-
tete Aussagen beinhalten unter anderem Annahmen, Schätzungen, Prog-
nosen, Meinungen, Modelle sowie hypothetische Analysen im Hinblick auf 
die Wertentwicklung. Die in vorliegendem Dokument ausgedrückten zu-
kunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung des Verfassers zum 
Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Materials dar. Zukunftsgerich-
tete Aussagen beinhalten wesentliche Elemente subjektiver Beurteilun-
gen und Analysen, welche sich ändern können, und die Berücksichtigung 
unterschiedlicher oder zusätzlicher Faktoren könnte erhebliche Auswir-
kungen auf die angegebenen Ergebnisse haben. Daher können die tat-
sächlichen Ergebnisse gegebenenfalls erheblich von den im vorliegenden 
Dokument enthaltenen Ergebnissen abweichen. DWS gibt keine Zusiche-
rung oder Gewährleistung hinsichtlich der Plausibilität oder Vollständigkeit 
solcher im vorliegenden Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aus-
sagen oder sonstiger Finanzinformationen. Die Bedingungen für eine An-
lage unterliegen ausschließlich den in den Angebotsunterlagen aufgeführ-
ten detaillierten Bestimmungen, einschließlich der Risikoerwägungen. 
 

Das vorliegende Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung 
nicht reproduziert oder verbreitet werden. Die Art der Verbreitung oder des 
Vertriebs des vorliegenden Dokuments kann durch gesetzliche oder auf-
sichtsrechtliche Bestimmungen in bestimmten Ländern, einschließlich der 
USA, beschränkt sein. Das vorliegende Dokument richtet sich nicht an 
und ist nicht für den Vertrieb an oder die Verwendung durch natürliche 
oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Gebiets, Staates, 
Landes oder einer sonstigen Rechtsordnung, einschließlich der USA, 
sind, bzw. dort wohnhaft sind oder ihren Sitz haben, in dem ein solcher 
Vertrieb, eine solche Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung 
gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS einer 
Registrierungs- oder Genehmigungspflicht innerhalb dieser Rechtsord-
nung unterwerfen würde, die in diesem Hoheitsgebiet derzeit nicht erfüllt 
wird. Personen, die gegebenenfalls in den Besitz des vorliegenden Doku-
ments kommen, haben sich über solche Beschränkungen zu informieren 
und diese zu beachten. 
 
DIE FRÜHERE WERTENTWICKLUNG IST KEINE GARANTIE FÜR ZU-
KÜNFTIGE ERGEBNISSE. 
 
Der Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (der 
„Fonds“) wurde ausschließlich von DWS entwickelt. Der Fonds ist in kei-
ner Weise mit IHS Markit verbunden und wird von IHS Markit in keiner 
Weise gesponsert, empfohlen oder verkauft. Markit und iBoxx sind Wa-
renzeichen von IHS Markit und wurden von Markit Indices Limited, die zu 
Markit gehört, (zusammen „Markit“) für die Nutzung durch Xtrackers II li-
zenziert. Xtrackers II oder der iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green 
Bonds Capped Index (jeweils ein „Markit-Index“ und zusammen die 
„Markit-Indizes“) werden von Markit in keiner Weise genehmigt, beworben 
oder empfohlen. Die Markit-Indizes stammen aus einer als verlässlich er-
achteten Quelle. Dennoch übernehmen Markit sowie deren Mitarbeiter, 
Zulieferer, Subunternehmer und Bevollmächtigte (zusammen „Markit-Ver-
bundene“) keine Garantie für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Markit-Indizes oder sonstiger im Zusammenhang mit den 
Markit-Indizes zur Verfügung gestellter Informationen. Markit und die 
Markit-Verbundenen geben weder ausdrücklich noch stillschweigend, auf 
gesetzlicher oder anderer Grundlage, Zusicherungen oder Gewährleis-
tungszusagen oder übernehmen solche, hinsichtlich zufriedenstellender 
Qualität, Performance oder Geeignetheit für einen bestimmten Zweck der 
Markit-Indizes sowie darin enthaltener Daten, bzw. die Nutzung der 
Markit-Indizes oder der entsprechenden Daten durch natürliche oder ju-
ristische Personen. Sämtliche dahingehende Gewährleistungen, Zusiche-
rungen und Bedingungen sind ausgeschlossen, soweit dies nicht gesetz-
lich verboten ist. Markit und die Markit-Verbundenen übernehmen keine 
Haftung oder Verantwortung gegenüber natürlichen oder juristischen Per-
sonen für Verluste, Schäden, Kosten, Gebühren, Aufwendungen oder 
sonstige Verbindlichkeiten, die durch Fahrlässigkeit von Markit oder der 
Markit-Verbundenen oder anderweitig in Zusammenhang mit der Nutzung 
der Markit-Indizes entstehen. 
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